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Mit globalisierung verbinden die einen Annäherung der kulturen, welt-
weites wirtschaftliches wachstum und ungeahnte entfaltungsmög-
lichkeiten. Andere hingegen fürchten die Dominanz der Ökonomie, 
den verlust regionaler vielfalt, ökologischen raubbau sowie eine 
wachsende kluft zwischen Arm und reich. während globalisierungs-
gegner eine weltweite, wirtschaftliche verflechtung völlig ablehnen, 
fordern globalisierungskritiker eine andere globalisierung.1 beides 
wird in den Medien häufig gleichgesetzt. warum erfüllt globalisierung 
eine wachsende Zahl von Menschen mit Angst und sorge?

unter globalisierung versteht man die weltweite verflechtung in wirt-
schaft, Politik, kultur, umwelt, kommunikation etc. eine verdichtung 
der globalen beziehungen geschieht auf der ebene von individuen, 
gesellschaften, institutionen und staaten. globale beziehungen wer-
den enger zwischen individuen, gesellschaften, institutionen und 
staaten. Als wesentliche ursachen der globalisierung gelten der tech-
nische fortschritt, insbesondere in den kommunikations- und trans-
porttechnologien, sowie die politischen entscheidungen zur liberali-
sierung des welthandels. (nuscheler 2012, 52) ein politisches Dogma 
sah lange Zeit die liberalisierung der Märkte als Allheilmittel an und 
setzte diese mit der steigerung des wohlstandes für alle gleich. wäh-
rend die wirtschaft durch die globalisierung an Möglichkeiten gewon-
nen hat, sind staatliche steuerungsmaßnahmen nicht parallel zu den 
wirtschaftlichen Möglichkeiten gewachsen, so dass sich die wirtschaft 
weniger kontrollen aussetzen muss. einzelne regierungen haben des-
halb kaum noch einflussmöglichkeiten, um der globalisierung und 
globalen unternehmensstrategien herr zu werden.

Globalisierung und ihre folgen 

wirtschaftliches wachstum und freiheit des handels sind allerdings 
nicht nur mit gewinn für alle verbunden. unmittelbare folgen sind 
fehlende soziale Mindeststandards, menschenunwürdige Arbeitsbe-



dingungen und zumindest mangelnde gesellschaftliche verantwor-
tung. 

Die globalisierung bringt uns wirtschaftlich näher zusammen, macht 
zugleich aber auch die verschiedenheit deutlicher. Die schere zwi-
schen Arm und reich geht weiter auseinander.

Die organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und entwick-
lung (oeCD), hat in ihrer 2011 veröffentlichten studie festgestellt, 
dass in entwicklungsländern und in ländern, in denen traditionell 
eher geringe unterschiede zwischen Arm und reich bestehen, die 
schere weiter auseinanderklafft. Die Armut trägt dabei zwei unter-
schiedliche gesichter: während sich Menschen in den ärmsten län-
dern der welt täglich dem kampf ums überleben stellen müssen, 
kommen mehr Menschen in den industrieländern mit ihrem einkom-
men nicht mehr aus, weil die löhne stagnieren oder sinken und le-
benshaltungskosten steigen (oeCD 2011).

Der wachsende unterschied zwischen Menschen, die in wohlstand 
leben und Menschen, die trotz Arbeit nicht von ihren einkommen 
leben können, wird zunehmend als ungerecht empfunden. Die frage 
nach sozialem frieden, gerechtigkeit und den Prinzipien unseres so-
zialstaates wird in diesem Zusammenhang gestellt, wobei die wahr-
nehmung je nach politischem spektrum variiert. nimmt der staat 
seine Aufgabe, den sozialen frieden durch teilhabe aller am wirt-
schaftlichen erfolg und wohlstand zu sichern, hinreichend wahr? 
ohne tief in gerechtigkeitstheorien einzusteigen, kann man sagen, 
dass die verteilung der güter hinterfragt werden kann. soziale ge-
rechtigkeit kann infrage gestellt werden, wenn wir feststellen, dass 
Menschen trotz Arbeit weiter arm bleiben. 

Aber bedeutet globalisierung zwangsläufig, dass die Menschen welt-
weit einem wettbewerb um die schlechtesten lebens- und Arbeitsbe-
dingungen ausgeliefert sind? 

längst hat ein solcher wettlauf der unternehmen um die günstigsten 
Produktionsbedingungen begonnen. globalisierung eröffnet zwar  
eine verbesserung der lebensbedingungen und eröffnet broterwerb 
in den neu gegründeten unternehmen. Die kehrseite der Medaille ist  
allerdings, dass mehr und mehr konzerne ressourcen und Arbeits-
kräfte unter dem einzigen bewertungsmaßstab „gewinnmaximie-

110



rung” nutzen und ihrer gesellschaftlichen verantwortung ökonomisch, 
sozial und ökologisch nicht gerecht werden. es ist zum beispiel bei 
international handelnden unternehmen beliebt, tochterunternehmen 
zu gründen, bei denen nicht nur die verantwortung für Arbeitsbedin-
gungen und löhne keine rolle spielt. unternehmen, die sich unter 
hohem kostendruck sehen, errichten fabriken in entwicklungs- und 
schwellenländern. hier sind die lohnkosten niedrig, Arbeits- und ge-
sundheitsschutz spielen praktisch keine rolle und ökologisch verant-
wortliche Produktion interessiert niemanden so recht, bringt doch die 
neuansiedlung von unternehmen aus dem Ausland Arbeitsplätze und 
damit für viele die Möglichkeit, ihr einkommen für sich und die fami-
lie aus eigener kraft zu erwirtschaften. 

Der versuch, unternehmen durch internationale regelwerke in die 
verantwortung für nachhaltiges handeln einzubinden, kann den weg 
für menschenwürdige Arbeit zumindest ein stück weit ebnen. Aller-
dings finden unternehmen immer wieder schlupflöcher, um selbst 
ihre eigenen richtlinien und selbstverpflichtungen nicht einhalten zu 
müssen. es ist zum beispiel bei international handelnden unterneh-
men beliebt, tochterunternehmen zu gründen oder subunternehmer 
einzubinden, bei denen nicht nur die verantwortung für Arbeitsbedin-
gungen und löhne keine rolle spielt. unternehmen, die sich unter 
hohem kostendruck sehen, errichten fabriken in entwicklungs- und 
schwellenländern. hier sind die lohnkosten niedrig, Arbeits- und ge-
sundheitsschutz spielen praktisch keine rolle und ökologisch verant-
wortliche Produktion interessiert niemanden so recht, bringt doch die 
neuansiedlung von unternehmen aus dem Ausland Arbeitsplätze und 
damit für viele die Möglichkeit, ihr einkommen für sich und die fami-
lie aus eigener kraft zu erwirtschaften. selbst unternehmenseigene 
Corporate-social-responsibility-richtlinien werden umgangen. unter-
nehmen weichen ohne scham auf noch billigere subunternehmer bei 
Zulieferern aus, um die Produktionskosten niedrig und die gewinn-
marge hoch zu halten. einmal mehr zeigt sich, dass das vom interna-
tionalen gewerkschaftsbund (igb) zuletzt wieder in seinen beschlüs-
sen auf dem weltkongress von 2010 in vancouver betonte Ziel, die 
globalisierung zu verändern, menschwürdige Arbeitsverhältnisse zu 
schaffen und für eine soziale gestaltung der globalisierung zu sorgen, 
(noch) nicht bei unternehmen angekommen ist. insofern ist das 
thema aktueller denn je auf der gewerkschaftlichen Agenda (igb 
2010).
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welche hässlichen gesichter die globalisierung für Mensch und Öko-
logie haben kann, zeigt sich in den folgenden beispielen.

ein aktueller beitrag, der die globalisierung entlang der wertschöp-
fungskette aus einem anderen blickwinkel beleuchtet, ist gerade er-
schienen (scheytt 2012, 10-17). es geht um die Deutsche telekom 
und ihre amerikanische tochter t-Mobile. seit vielen Jahren wird der 
gesellschaft vorgeworfen, sie behindere massiv das recht ihrer us-
Mitarbeiter, sich gewerkschaftlich zu organisieren. im vergangenen 
sommer reichten ver.di und die Communication workers of America 
(CwA) eine beschwerde nach den oeCD-leitsätzen gegen das unter-
nehmen ein.2 Jetzt drohen konsequenzen. Der konflikt um die tele-
kom-tochter t-Mobile usA ist einer der jüngsten beschwerdefälle 
weltweit. entlang der wertschöpfungskette lässt sich die liste der-
jenigen multinationalen unternehmen, die in entwicklungs- und 
schwellenländern billig produzieren und jegliche voraussetzung für 
gute Arbeit ignorieren, leider fortführen. es bestätigt das gefühl, 
dass unternehmen es in ländern, die ihrer Ansicht nach nicht im 
fokus der Aufmerksamkeit stehen, mit der einhaltung von sozialen 
Mindeststandards, Menschenrechten und ökologischer verantwortung 
nicht allzu genau nehmen. 

ein weiteres negativbeispiel für mangelnde gesellschaftliche verant-
wortung im Ausland ist auch der deutsche konzernmulti thyssen-
krupp. wie sich aus verschiedenen Quellen ergibt (russau 2012), 
lässt die ökologische verantwortung für dessen stahltochter CsA 
sehr zu wünschen übrig. thyssenkrupp eröffnete in rio de Janeiro 
dieses größte stahlwerk lateinamerikas, ganz in der nähe der bucht 
sepetiba. seitdem ist der kohlendioxid-Ausstoß in rio de Janeiro um 
75 Prozent gestiegen – trotzdem wird das werk von den vereinten 
nationen (un) als klimaschutzprojekt im rahmen des Clean Deve-
lopment Mechanism (CDM) gefördert. seit beginn der bauarbeiten 
hat sich die wasserqualität in der bucht so massiv verschlechtert, 
dass der fischfang um bis zu 80 Prozent zurückgegangen ist. schwer-
metalle lagern sich im schlick ab und verursachen hautkrankheiten 
bei den Menschen. ein broterwerb mit der fischerei ist für die fami-
lien (fast) nicht mehr möglich (russau 2012). 

Die konzernzentrale in essen gerät immer mehr unter Druck. im De-
zember 2011 musste der langjährige vorstand, ekkehard schulz, 
wegen dieses stahlwerks seinen Aufsichtsratsposten räumen (russau 
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2012). Die staatsanwaltschaft in rio ermittelt zudem wegen fehlen-
der genehmigungen für die errichtung und den betrieb der fabrik. 
ein gericht, das sich mit den festgestellten umweltschäden beschäf-
tigte, hat vor kurzer Zeit eine geldstrafe verhängt. 

beispiel für schlechte Arbeits(schutz)bedingungen und hungerlöhne 
bei expansivem wachstum ist seit Jahren ebenso die bekleidungs- 
und textilindustrie. Multinationale Moderiesen wie h&M, Zara und an-
dere nutzen die Produktion in entwicklungs- und schwellenländern 
(vorzugsweise in bangladesch), um ihre textilien billig produzieren 
zu können. Der wettbewerbsdruck wächst. wer produziert am güns-
tigsten, wer hat die größte gewinnmarge und wer nutzt die ressour-
cen in den billiglohnländern am rücksichtslosesten aus? längst sind 
es nicht mehr nur die internationalen Moderiesen, sondern auch die 
Discounter hierzulande, die kleidung als Aktionsware zu schleuder-
preisen anbieten. kampagnen und studien wie „im visier: Discoun-
ter. eine studie über die Arbeitsbedingungen bei Zulieferern von Aldi, 
lidl und kik in bangladesch” der „kampagne für saubere kleidung” 
(2011/2012) zeigen menschenverachtende Zustände. 

eine näherin aus bangladesch: „ich arbeite seit zwölf Jahren von 
acht uhr morgens bis Mitternacht und verdiene 2.600 takas (knapp 
27 euro) monatlich. Davon leben wir alle: Meine drei töchter, meine 
schwiegereltern und mein Mann, der keine feste Arbeit hat. Außer-
dem muss ich fünfzig takas an den Abteilungsleiter zahlen, damit er 
mich in ruhe lässt. Die stellen hier sind nämlich sehr begehrt” (ha-
lamwi 2011). Damit liegt die näherin aus bangladesch unter der zwei 
Dollar Armutsgrenze pro tag, die von der international labour orga-
nisation (ilo) als Armutsgrenze definiert worden ist. internationale 
konzerne machen es Arbeitnehmervertretungen und beschäftigten 
schwer, löhne und Arbeitsbedingungen auszuhandeln. gewerkschaf-
ten kommen häufig gar nicht vor. wollen sich frauen gewerkschaft-
lich organisieren, werden sie entlassen. Deshalb ist auch nur ein klei-
ner teil der näherinnen gewerkschaftlich organisiert. Die Angst, die 
Arbeit zu verlieren, ist zu groß und zudem bleibt bei 13- bis 16-stun-
den-schichten plus überstunden kaum Zeit für gewerkschaftliches 
engagement. wenn sich die wenigen organisierten näherinnen zu 
Protestkundgebungen und streiks versammeln, müssen sie umge-
hend mit körperlichen repressalien rechnen. gummigeschosse und 
tränengas sind neben körperlichen übergriffen keine seltenheit.
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Die näherin aus bangladesch, die knapp 27 euro im Monat verdient, 
erhält zukünftig einen von der regierung festgesetzten Mindestlohn 
in höhe von 3.000 takas (knapp dreißig euro). gewerkschaften for-
dern allerdings mindestens fünfzig euro als Monatslohn, um eine 
vierköpfige familie ernähren und steigende Preise für grundnahrungs-
mittel auffangen zu können. sieben-tage-wochen und bis zu 97 
stunden Arbeit pro woche sind häufig, eine sozialversicherung steht 
oft nur auf dem Papier. 

Menschenwürdige Arbeit

Doch was verstehen wir unter menschenwürdigen Arbeitsbedingun-
gen? fest steht, dass die Arbeitsbedingungen in den beispielen nicht 
als menschenwürdig bezeichnet werden können. Doch wie kann man 
sich mit einem erklärungsversuch den kriterien nähern? Daraus folgen 
systematisch die fragen, welche instrumente bereits bestehen und 
welche globalen hindernisse überwunden werden müssen, um men-
schenwürdige Arbeitsbedingungen durchzusetzen. um mit der frage, 
was wir eigentlich weltweit durchsetzen wollen, zu beginnen, soll ein 
möglichst allgemeingültiger erklärungsversuch unternommen werden. 

unterstützen sollen dabei regelwerke und normen. sie dienen als 
Anspruchsgrundlage und ermöglichen die herleitung eines definierten 
Anspruches. hinzu kommt die christliche sozialethik, die eine orien-
tierungshilfe bietet, um bloße vorschriften mit inhalt und interpreta-
tion zu füllen (normative betrachtungsweise). „Menschenwürdige Ar-
beit” – so banal es als Ausgangspunkt klingen mag – besteht aus 
zwei begriffen, „menschenwürdig” und „Arbeit”. „Die würde des Men-
schen ist unantastbar”, heißt es nicht nur im grundgesetz der bun-
desrepublik Deutschland. ähnliches findet sich auch in der Charta der 
vereinten nationen (un), der Allgemeinen erklärung der Menschen-
rechte sowie weiteren menschenrechtlichen und völkerrechtlichen 
Dokumenten (bundeszentrale für politische bildung 2004). wollte man 
nun überlegen, wie Menschenrechte als tatsächliche „Anspruchs-
grundlage” herzuleiten sind und stellte man nun den Zusammenhang 
zwischen Menschenwürde und Menschenrechten her, so kann man 
die Menschenrechte als Ausgestaltung der Menschenwürde verste-
hen. hieraus wiederum lassen sich konkrete Ansprüche ableiten, an 
denen sich auch Arbeitsverhältnisse messen lassen müssen. bei-
spielsweise sind in den Artikeln der Allgemeinen erklärung der Men-
schenrechte (AeMr) auch direkte bezüge zu Arbeitsverhältnissen 
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festgeschrieben, wie das recht auf Arbeit oder der direkte Anspruch 
auf „gerechte und befriedigende entlohnung” sowie gerechte und 
günstige Arbeitsbedingungen und das recht auf den Zusammen-
schluss zu gewerkschaften (vgl. Art. 23 AeMr). 

in der katholischen soziallehre und der evangelischen sozialethik ist 
die überzeugung tief verankert, dass Arbeit nicht nur ein Mittel ist 
zum Zweck der lebenserhaltung. Arbeit wird auch immer als teil 
eines erfüllten, produktiven und menschenwürdigen lebens gesehen. 
Die christliche soziallehre (katholische soziallehre und evangelische 
sozialethik) begründet diesen Anspruch mit ihrem Menschenbild, das 
den Menschen als geschöpf gottes sieht, ihm würde, verschiedenar-
tigkeit, gleichwertigkeit und unvollkommenheit zuspricht und daraus 
grundwerte wie freiheit, demokratische Mitbestimmung und soziale 
gerechtigkeit ableitet (vgl. katechismus der katholischen kirche). Das 
sogenannte Personalitätsprinzip – die unantastbare würde und frei-
heit des Menschen – steht im vordergrund. Die christliche soziallehre 
fragt nach dem, was dem Menschen gemäß ist, was ihn fördert und 
ihn zu wahrer freiheit führt. An erster stelle steht der Mensch, und 
alle organisationsformen von wirtschaft und gesellschaft sind daran 
zu messen, ob sie der würde und freiheit des Menschen zugutekom-
men oder sie eingrenzen. Doch geht es nicht nur um die individualis-
tische sichtweise, sondern um das wohlergehen aller Menschen; das 
ich und das wir stehen zugleich im Mittelpunkt (Die deutschen bi-
schöfe 2009, 5-15). konkret: Die wirtschaft ist demnach für den Men-
schen da. in einer globalisierten welt bedeutet das: Die wirtschaft ist 
für alle Menschen rund um den erdball da, um eine sicherung des 
einkommens und menschenwürdige Arbeitsbedingungen zu ermögli-
chen. Dieses muss ausreichen, um die bedürfnisse einer durchschnitt-
lichen familie (wobei sich durchschnittlich auf „dem lokalen kontext 
entsprechend” bezieht) zu befriedigen, also für nahrung, kleidung, 
wohnung, energie, gesundheitsversorgung, bildung, kinderbetreuung 
und Mobilität. eine grundlegende vorsorge für das Alter durch erspar-
nisse sollte möglich sein. Je nach lokalem kontext muss ein angemes-
senes Minimum für die teilhabe am sozialen und kulturellen leben 
übrig sein.3 

internationale organisationen 

internationale organisationen wie ilo, oeCD und un haben es sich 
zur Aufgabe gemacht, die rechte der Menschen zu schützen und 
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(verbindliche) regeln für unternehmen zu schaffen. ihre leitsätze, 
empfehlungen und konventionen zu Mindestbedingungen zielen auf 
weltweite Anerkennung und verbreitung. Zentrale forderungen sind 
unter anderem das „recht auf Arbeit” und „befriedigende entloh-
nung”. herausragend sind die ilo, die oeCD und der un-global 
Compact zu nennen. wie sie verfahren, wo ihre Ziele liegen und wo 
gewerkschaften die berühmten „sollbruchstellen” sehen, soll im  
folgenden als überblick dargestellt werden. 

Die international labour organization ist die einzige internationale 
organisation, in der tripartistisch regierungen, Arbeitnehmer und Ar-
beitgeber übereinkommen verhandeln. Aufgabe der ilo ist es, inter-
nationale Arbeits- und sozialstandards zu entwickeln. sie formuliert 
empfehlungen und übereinkommen, die als konventionen alljährlich 
auf der ilo-konferenz mit Zweidrittel-Mehrheit beschlossen werden 
müssen. um gültigkeit zu erreichen, muss jedoch die jeweilige norm 
noch einmal vom Mitgliedstaat ratifiziert werden. Dort ist für die 
rechtsverbindliche umsetzung das jeweilige Parlament zuständig, 
dem die beschlossenen übereinkommen zur Annahme oder Ableh-
nung vorgelegt werden. Die empfehlungen dienen der Auslegung der 
übereinkommen. Die übereinkommen und empfehlungen richten 
sich an die ilo-Mitgliedstaaten. Adressaten sind die unternehmen, 
für die allerdings keine verpflichtungen ausgesprochen werden.

herzstück der ilo-normen ist die sogenannte „Dreigliedrige erklä-
rung” (ilo-kernarbeitsnormen), mit der man versucht, den „kleinsten 
gemeinsamen nenner” zu finden, um breitenwirksame gültigkeit zu 
erreichen. sie bestehen aus vereinigungsfreiheit und recht auf kol-
lektivverhandlungen, beseitigung der Zwangsarbeit, Abschaffung der 
kinderarbeit, verbot der Diskriminierung in beschäftigung und beruf. 

1998 haben alle Mitgliedstaaten diese kernarbeitsnormen ohne ge-
genstimme akzeptiert. Diese vier Prinzipien leiten sich aus internatio-
nalen Abkommen ab, die den status universeller Menschenrechte 
haben. sie müssen immer gelten. geht man nun davon aus, dass 
Mitgliedstaaten ilo-übereinkommen ratifizieren, so stellt sich die 
frage, wie kann gegen unternehmen, die gegen kernarbeitsnormen 
verstoßen, vorgegangen werden? 

Die ilo gibt regierungen, Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertretern 
das recht, verstöße von unternehmen zu rügen. gegen eine regie-
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rung ist die beschwerde nur dann zulässig, wenn das übereinkom-
men im jeweiligen Mitgliedsland ratifiziert worden ist. Ausnahme:  
beschwerde bei verstößen gegen die kernarbeitsnormen, die immer 
zulässig ist. im ergebnis ist es jedoch so: Die ilo kann verbesserun-
gen vorschlagen, verstöße rügen, aufs schärfste verurteilen und öf-
fentlich machen. Aber weitergehende Möglichkeiten, um die einhal-
tung zu erzwingen, zu überwachen und verstöße zu sanktionieren, 
hat sie nicht.

seit mehr als 35 Jahren verlangt die organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und entwicklung (oeCD) in ihren „leitsätzen für 
multinationale unternehmen” verantwortliches handeln von weltkon-
zernen. Darauf können sich staaten, gewerkschaften und betriebs-
räte berufen. im Jahr 1976 wurden die leitsätze beschlossen, im 
Jahr 2000 stark verändert und 2011 unter Mitwirkung des gewerk-
schaftlichen gremiums der trade union Advisory Comittee tuAC wei-
terentwickelt (oeCD 2011). im fokus standen hierbei die einführung 
eines Menschenrechtskapitels, die klärung des verfahrens (beson-
ders im Zusammenhang mit der Ausgestaltung und effektivität der 
nationalen kontaktstellen) und die gewerkschaftlich besonders rele-
vanten fragen nach gerechter entlohnung, Mindestlöhnen, Arbeit-
nehmerrechten und gewerkschaftlicher interessenvertretung in mul-
tinationalen unternehmen weltweit. Die oeCD-leitsätze sind 
empfehlungen der regierungen der oeCD-Mitgliedsländer an multi-
nationale unternehmen aus und in ihren ländern.4 sie beschreiben 
gute geschäftspraktiken, bei beschäftigung und den beziehungen 
zwischen den sozialpartnern, dem thema umwelt, der offenlegung 
von informationen, dem verbraucherschutz sowie fragen der besteu-
erung und korruptionsbekämpfung. Zwar sind auch diese leitsätze 
nicht rechtsverbindlich, dennoch haben sich die staaten völkerrecht-
lich verpflichtet, die regeln bekannter zu machen und ihre einhal-
tung zu fördern. Durch die völkerrechtliche verpflichtung ist die ein-
haltung dieser leitsätze nicht beliebig. bei beschwerden müssen die 
regierungen aktiv darauf hinwirken, dass die betreffenden unterneh-
men ihr fehlverhalten korrigieren. 

Die empfehlungen der oeCD-leitsätze gelten für multinationale un-
ternehmen, die aus einem oeCD-Mitgliedsland stammen oder in 
einem solchen tätig sind. sie besitzen damit weltweite gültigkeit.5 
insbesondere sollen multinationale konzerne die einhaltung auch von 
ihren Zulieferern verlangen. Alle oeCD-Mitgliedstaaten verfügen über 
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eine nationale kontaktstelle, die wie eine schlichtungsstelle funktio-
niert. in Deutschland ist die kontaktstelle im bundesministerium für 
wirtschaft und technologie in der Abteilung Auslandsinvestitionen 
angesiedelt. Die kontaktstelle wird durch einen Arbeitskreis oeCD  
ergänzt, in dem andere Ministerien, der Dgb und seine Mitgliedsge-
werkschaften, wirtschaftsverbände und nichtregierungsorganisatio-
nen vertreten sind. Der Arbeitskreis soll die Arbeit der kontaktstelle 
begleiten. entscheidungen trifft die kontaktstelle aber allein. werden 
verstöße gegen oeCD-leitsätze festgestellt und lenkt das betref-
fende unternehmen nicht ein, so kann die kontaktstelle die verstöße 
öffentlich machen. Da dies oft mit imageeinbußen für das unterneh-
men verbunden ist, zeigen sich diese in der regel einsichtig. Mit wei-
teren befugnissen, zum beispiel einem sanktionsrecht, sind die kon-
taktstellen jedoch nicht ausgestattet. Auch die leitsätze haben – wie 
die ilo-konventionen und empfehlungen – freiwilligen Charakter.  
Die inhalte und das Prozedere sind aber wirkungsvoller als die „Drei-
gliedrige erklärung” der ilo.

Demgegenüber ist der global Compact der vereinten nationen als 
reine Dialog- und lernplattform zu verstehen, der sich unternehmen 
freiwillig anschließen können. inhaltlich beruhen die zehn grundle-
genden Prinzipien auf international anerkannten grundsätzen wie der 
Allgemeinen erklärung der Menschenrechte (Prinzipien 1 und 2), den 
kernarbeitsnormen der internationalen Arbeitsorganisation (Prinzi-
pien 3 bis 6) sowie der erklärung von rio zu umwelt und entwicklung 
(Prinzipien 7 bis 9). erweitert wurde dieser katalog von selbstver-
pflichtungen dann im Juni 2004 um das zehnte Prinzip zur korrupti-
onsbekämpfung. betrachtet man ihren wirkungsradius, so bleiben 
die inhalte allerdings (weit) hinter denen der ilo-konventionen und 
der oeCD-leitsätze zurück. Die erwartungen sind weitaus geringer: 
hier soll es um Austausch zwischen den unternehmen gehen, Posi-
tivbeispiele für die umsetzung von sozialen Mindeststandards sollen 
für andere unternehmen als vorbild dienen und zeigen, wie sie die 
sozialen Mindeststandards integriert haben. im gegensatz zu den 
oeCD-leitsätzen und den ilo-konventionen erhebt der un-global 
Compact weder den Anspruch, weltweit für unternehmen zu gelten, 
noch stellt er ein regelwerk oder einen freiwilligen verhaltenskodex 
dar. Zentraler Anlaufpunkt des gC ist das global Compact office bei 
den vereinten nationen in new York, das unter anderem die Anmel-
dungen entgegennimmt sowie die regelmäßige berichterstattung or-
ganisiert und andere Maßnahmen zur sicherung der integrität des 

118



gC. Als internationales Aufsichtsgremium fungiert das global Com-
pact board. es ist besetzt mit vertreterinnen und vertretern aus 
wirtschaft, gewerkschaften und Zivilgesellschaft, kommt einmal im 
Jahr zusammen und gibt politische und strategische empfehlungen. 
wichtig sind auch die nationalen oder regionalen global Compact 
netzwerke, die den direkten Austausch fördern (John 2011).

Aus gewerkschaftlicher sicht ist der global Compact wenig geeignet, 
um die soziale gestaltung der globalisierung und die einhaltung von 
Mindeststandards sicherzustellen. es handelt sich um ein rein freiwil-
liges instrument, dessen fokus auf den Dialog ausgerichtet ist. 

stellt man die frage, ob sich durch die drei instrumente menschen-
würdige Arbeitsbedingungen weltweit durchsetzen lassen, so muss 
die Antwort eher lauten: es sind gute und lobenswerte Ansätze, lei-
der aber nur mit punktueller wirkung. Allen drei organisationen und 
ihren instrumentarien bleiben viele gemeinsamkeiten, die die Durch-
setzungskraft „bremsen”. sie zeigen den guten willen, Menschen 
nicht zu verlierern der globalisierung werden zu lassen, und formu-
lieren ein Mindestmaß sozialer standards. 

sie alle haben einen weiteren entscheidenden nachteil: sie beruhen 
auf dem Prinzip der freiwilligkeit. bei den Abkommen handelt es sich 
um vereinbarungen, deren Adressaten weltweite unternehmen sind. 
Partner der vereinbarungen sind jedoch staaten. sicherlich ist eine 
einhaltung oder beachtung von leitsätzen und kernarbeitsnormen 
nicht beliebig, aber für den fall, eines verstoßes gibt es keine hand-
habe zur Durchsetzung. keines der vorgestellten instrumente ist mit 
rechten ausgestattet, die verstöße und fehlverhalten ahnden und 
die einhaltung der formulierten Mindeststandards erzwingen könn-
ten. Zwar gibt es zum beispiel im rahmen der oeCD-leitsätze für ein 
beschwerdeverfahren, das weit reicht. es kann von gewerkschaften 
und nichtregierungsorganisationen genutzt werden, um verletzungen 
der leitsätze durch unternehmen mit unterstützung der regierungen 
aufzuzeigen, die anders nicht beseitigt werden können. Die verfahren 
werden durch eine „nationale kontaktstelle”, die jedes oeCD-land 
einzurichten hat, an die unternehmen herangetragen. Diese fungiert 
dann mehr oder weniger als schlichtungsstelle und gibt, wenn ein 
verstoß geprüft wird, dem unternehmen gelegenheit, stellung zu 
beziehen. Die entscheidung trifft die nationale kontaktstelle. ein Ar-
beitskreis, der auch mit dem Dgb und seinen Mitgliedsgewerkschaf-
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ten besetzt ist, begleitet die Arbeit der kontaktstelle. wenn ein ver-
stoß gegen die oeCD-leitsätze festgestellt wird, kann lediglich mit 
veröffentlichung und medialem Druck gedroht werden. Deshalb ist 
deren weiterentwicklung unbedingt zu unterstützen, denn im gegen-
satz zu anderen regelwerken und vereinbarungen verfügen die 
oeCD-leitsätze bereits über ein – wenn auch verbesserungswürdiges 
– beschwerdeverfahren. realistischerweise muss man jedoch fest-
stellen, dass diese allein nicht zu menschenwürdigen Arbeitsbedin-
gungen führen. 

Deshalb machen sich die gewerkschaften seit Jahren für die Auf-
nahme einer sozialklausel in das regelwerk der world trade organi-
ziation (wto) stark. im gegensatz zu ilo, oeCD und zum un global 
Compact verfügt die wto über einen entscheidenden vorteil: sie 
kann gegen verstöße vorgehen und sanktionen verhängen, zum bei-
spiel Zölle (Dgb/Dgb-bildungswerk 2007). Die idee ist, handelspri-
vilegien an die einhaltung elementarer Arbeitsnormen zu knüpfen. 
nur die länder, die sicherstellen, dass diese Arbeitsstandards auf 
ihrem hoheitsgebiet beachtet werden, sollen von den vergünstigun-
gen profitieren, die für die wto-Mitgliedsstaaten untereinander gel-
ten. Dem vorwurf aus den entwicklungs- und schwellenländern, die 
wto-länder wollten sich nur gegen unliebsame konkurrenz abschot-
ten, stellt sich der internationale gewerkschaftsbund (dem auch der 
Dgb angehört) mit der forderung nach einer entsprechenden Ausge-
staltung dieser sozialklausel entgegen. Das Modell sieht vor, die so-
zialklausel auf die vier ilo-kernarbeitsnormen zu beschränken und 
stellt die unterstützung bei der einhaltung in den vordergrund. ein 
gemeinsamer Ausschuss von ilo und wto soll die einhaltung über-
prüfen. bei verstößen soll eine frist zur nachbesserung eingeräumt 
werden. erst wenn diese ergebnislos verstrichen ist und es zu weite-
ren verstößen kommt, sollen sanktionen greifen. Ziel ist es, gerade 
in den entwicklungs- und schwellenländern langfristig wirtschaftli-
ches wachstum und soziale Mindeststandards für die Menschen zu 
fördern und zu sichern. Der wettbewerb um die niedrigsten Produkti-
onskosten zulasten der Menschen soll nicht weiter unterstützt wer-
den. in den vergangenen verhandlungsrunden konnte diese ände-
rung nicht durchgesetzt werden. sie bleibt ein lohnenswertes Ziel 
und damit auf der tagesordnung. 

Allgemeiner formuliert, können menschenwürdige Arbeitsbedingun-
gen weltweit nur durchgesetzt werden, wenn sie beziehungsweise 
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ihre standards mit Qualitätsansprüchen verbunden sind. eine idee 
könnte ein effizientes Monitoring sein. Damit könnte die einhaltung 
der standards überwacht und eine beschwerdeinstanz, die regel-
verstöße „aufnimmt” und prüft, etabliert werden. Ausreichende 
sanktionsmöglichkeiten könnten in die wege geleitet werden, die  
gewährleisten, das erkannte regelverstöße unverzüglich beseitigt 
und stattdessen die sozialen und ökologischen schutzrechte durch-
gesetzt werden (Dgb/Dgb-bildungswerk 2007). Darüber hinaus sind 
rechtlich verbindliche regelungen auf internationaler ebene nötig. 
schließlich sind und bleiben die regierungen aufgefordert, den 
schutz der Menschenrechte gegenüber wirtschaftlichen Akteuren 
konsequent mit wirksamen, sanktionsbewehrten, international ein-
heitlichen und verbindlichen regelungen durchzusetzen – regelun-
gen, deren Durchsetzung betroffene gegen das fehlverhalten wirt-
schaftliche Akteure einklagen können. 

verantwortung der Politik und rolle der Gewerkschaften 

wie können Politik und gewerkschaften gemeinsam mit organisatio-
nen wie ilo und oeCD das Ziel befördern, unternehmerisches handeln 
an verantwortung für menschenwürdige Arbeit zu binden? sicherlich 
bleibt die forderung nach weltweit verbindlichen regeln das große 
Ziel. Doch die frage, die gestellt werden muss, lautet, inwieweit be-
stehen zurzeit Möglichkeiten, menschenwürdige Arbeitsbedingungen 
zu schaffen? nutzen die relevanten Akteure diese schon optimal? 

Die bundesregierung will mit einem Corporate social responsibility 
Aktionsplan (Csr) den folgen der globalisierung begegnen und un-
ternehmen auf freiwilliger basis dazu motivieren, gesellschaftliche 
verantwortung zu übernehmen. Csr bezeichnet die wahrnehmung 
gesellschaftlicher verantwortung durch unternehmen über gesetzli-
che Anforderungen hinaus und steht für eine nachhaltige unterneh-
mensführung im kerngeschäft 

Die Definition, die auf der erklärung der europäischen kommission 
und des Csr-forums6, an dem auch gewerkschaften beteiligt sind, 
fußt, nennt soziale belange und umweltbelange als zwei zentrale 
Punkte für Csr. kern dieses gemeinsamen verständnisses ist es, 
dass unternehmen gesellschaftliche verantwortung wahrnehmen, 
indem sie insbesondere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fair behan-
deln, fördern und beteiligen. „Csr ist freiwillig, aber nicht beliebig”, 
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so ein einprägsamer satz der Definition (Dgb 2007). Zentraler Punkt 
aus gewerkschaftlicher sicht sind verbindliche Maßnahmen. Das so-
genannte „Drei-säulen-Modell für nachhaltiges wirtschaften” geht 
von einer integrativen, gleichrangigen und gleichzeitigen berücksich-
tigung ökonomischer, ökologischer und sozialer entwicklungsmöglich-
keiten aus. Die ökologische nachhaltigkeit möchte natur und umwelt 
für nachfolgende generationen erhalten. es bedeutet, so zu wirt-
schaften, dass dauerhaft eine tragfähige grundlage für erwerb und 
wohlstand ermöglicht wird. Die soziale nachhaltigkeit dient dem Aus-
gleich sozialer kräfte mit dem Ziel, eine auf Dauer zukunftsfähige, 
lebenswerte gesellschaft zu erreichen (kAg 2011). 

wie unternehmen im einzelnen Csr-strategien umsetzen, ist in Art 
und weise und im umfang sehr unterschiedlich. ein sportartikelher-
steller verpflichtet sich beispielsweise bis 2018 komplett auf umwelt-
verträglich hergestellte baumwolle umzusteigen. ein Autozulieferer 
stattet grundschulen mit experimentierkästen aus, um den kindern 
naturwissenschaften und technik näher zu bringen. ein schokola-
denproduzent unterstützt kleinbauern in nicaragua beim Anbau  
von kakao. Auch sogenannte „Codes of Conduct” werden in die  
Csr-strategien eingebunden. sie meinen einen verhaltenskodex  
als selbstverpflichtung, bestimmten verhaltensmustern zu folgen, 
andere zu unterlassen oder dafür sorge zu tragen, dass sich nie-
mand durch umgehung dieser Muster einen vorteil verschafft (vitols  
2011, 1).

 Das Prinzip der freiwilligkeit erzeugt jedoch auch die frage nach den 
wirklichen beweggründen einer Csr. in den meisten fällen ist wohl 
davon auszugehen, dass die unternehmen nicht allein aus Altruismus 
handeln – vielmehr verfolgen sie auch ökonomische Ziele wie um-
satz- und gewinnsteigerung oder imagegewinn. Die verstärkte hin-
wendung zu Csr wird unterstützt durch die erkenntnis, dass unter-
nehmerische verantwortung mittel- und längerfristig zur steigerung 
des unternehmenserfolges beiträgt ein wichtiger beweggrund ist of-
fenbar, sich als gesellschaftlich engagiertes unternehmen darzustel-
len. Das ist legitim, solange der tatsächliche beitrag zur nachhaltig-
keit im einklang mit dem kommunizierten engagement steht. kann 
also Csr als freiwillige und nicht rechtsverbindliche initiative für 
menschenwürdige Arbeit sorgen und ein verantwortungsbewusstsein 
hierfür bei unternehmen schaffen? 
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fragt man sich, ob Csr bisher als geeigneter weg empfunden wird, 
kommt man zu sehr unterschiedlichen ergebnissen. befürworter 
loben, dass unternehmen freiwillige gesellschaftliche verantwortung 
übernehmen; kritiker bemängeln, Csr-Aktivitäten seien reine schön-
färberei. sie ließen sich nicht kontrollieren und seien rechtlich nicht 
verbindlich. während Arbeitgeberverbände wie der bundesverband 
der deutschen industrie (bDi) oder die bundesvereinigung der Deut-
schen Arbeitgeberverbände (bDA) sich gegen regulierung oder stär-
kere steuerung im bereich Csr aussprechen, fordern vor allem ge-
werkschaften mehr verbindlichkeit (vitols 2011, 87-88).

im oktober 2011 hat die eu-kommission ihre Mitteilung „eine neue 
eu-strategie (2011-14) für die soziale verantwortung der unterneh-
men (Csr)” vorgelegt und eine neue Dynamik in die Debatte gebracht. 
in der Mitteilung hat die eu-kommission Csr nun definiert als verant-
wortung von unternehmen für ihre Auswirkungen auf die gesellschaft. 
Diese Definition geht deutlich über das hinaus, was bisher unter Csr 
verstanden wurde, nämlich „ein konzept, das den unternehmen als 
grundlage dient, auf freiwilliger basis soziale belange und umweltbe-
lange in ihre unternehmenstätigkeit und die wechselbeziehungen mit 
den stakeholdern zu integrieren” (europäische kommission 2011).

Die kommission kündigt außerdem an, gegen irreführendes Csr-
Marketing vorgehen zu wollen und schlägt vor, soziale und ökologi-
sche kriterien stärker in das öffentliche Auftragswesen einfließen zu 
lassen. kern der neuen Mitteilung ist die Aufforderung an alle in eu-
ropa ansässigen, multinationalen unternehmen, sich bis 2014 zu ver-
pflichten, die dreigliedrige grundsatzerklärung der ilo zu beachten. 
Alle großen europäischen unternehmen werden aufgefordert, bis 
2014 mindestens die oeCD-leitsätze oder den un-global Compact 
der vereinten nationen zur gesellschaftlichen verantwortung der un-
ternehmen zu berücksichtigen. bei der entwicklung von Csr sollen 
die unternehmen selbst federführend sein. Allerdings sollen staatli-
che behörden, so die eu-kommission, eine unterstützende rolle 
spielen und eine „intelligente kombination aus freiwilligen Maßnah-
men und nötigenfalls ergänzenden vorschriften einsetzen, die etwa 
zur förderung der transparenz und zur schaffung von Marktanreizen 
für verantwortliches unternehmerisches handeln beitragen und die 
rechenschaftspflicht von unternehmen sicherstellen”. noch 2012 
sollte eine rechtsvorschrift zur transparenz von sozialen und ökolo-
gischen faktoren in der unternehmensführung vorgelegt werden. 
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Diese vorschläge gehen den Arbeitgeberverbänden bDA und bDi zu 
weit. in ihrer stellungnahme schreiben sie, dass „die eu-kommission 
ihren praxisorientierten Ansatz konterkariere mit einer Anzahl von 
Mitteilungen, die dem Charakter von Csr widersprechen, die vielfalt 
von Csr gefährden und zu neuen bürokratischen regulierungen füh-
ren” (bDA u.a. 2011).

Die gewerkschaften betrachten die neue eu-Mitteilung als schritt in 
die richtige richtung (hexel 2011). Der Dgb begrüßt in seiner im  
februar 2012 veröffentlichten stellungnahme diese neuerung. Auch 
die vorlage einer rechtsvorschrift zur transparenz von sozialen und 
ökologischen faktoren wird grundsätzlich begrüßt, so sie denn auch 
umgesetzt wird. Die neue eu-Mitteilung bleibt aus gewerkschaftlicher 
sicht dennoch hinter den erwartungen zurück. im kern geht es dem 
Dgb und den gewerkschaften um die bis heute fehlenden verbindli-
chen zwischenstaatlichen regelungen zur Durchsetzung einer sozia-
len Dimension der globalisierung. unzureichend berücksichtigt bliebe 
weiter die beteiligung demokratisch gewählter Arbeitnehmervertre-
tungen an der entwicklung einer Csr-strategie. 

es fehlen immer noch internationale, einheitliche, überprüfbare und 
verbindliche regelungen, um die gesellschaftliche verantwortung von 
unternehmen allgemein gültig zu definieren und sie auch durchzu-
setzen. es hat sich gezeigt, dass das Prinzip der freiwilligkeit nicht 
ausreicht, um Arbeitnehmer- und Menschenrechte zu schützen. ins-
gesamt sind die forderungen zu vage und unverbindlich (Dgb 2011, 
2). letztlich ist es aus gewerkschaftlicher Perspektive unverzichtbar, 
dass Csr-konzepte eines unternehmens zu spürbar verbesserten  
Arbeitsbedingungen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in 
Deutschland, europa und weltweit – insbesondere auch in der Zulie-
fererkette – führen (…) (Dgb 2011, 12).

es gilt also zu überlegen, wie die rolle der gewerkschaften in einem 
weiterentwickelten Csr-konzept aussehen könnte. sie könnte darin 
liegen, den „Aktionsplan Csr” der bundesregierung so zu gestalten, 
dass er die von der eu-kommission in der Mitteilung vom 25. oktober 
2011 geforderten intelligenten kombinationen aus freiwilligen Maß-
nahmen und (nötigenfalls) ergänzenden vorschriften berücksichtigt. 

Auf Arbeitnehmerseite bestand oder besteht bisher wenig interesse. 
während Arbeitgeber an der geläufigen Csr-Definition festhalten, 
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wonach sie als ein freiwilliges Managementkonzept verstanden wird, 
stößt sie bei Arbeitnehmervertreterinnen und -vertretern immer wie-
der auf widerspruch, weil regulierung und verpflichtende standards 
fehlen. 

Csr und Mitbestimmung folgen einer grundlegend verschiedenen 
handlungslogik. Mitbestimmung folgt gesetzlichen und damit binden-
den regelungen, während Csr auf freiwilligkeit setzt. Csr wird vor 
allem von multinationalen unternehmen verfolgt. Die Mitbestimmung 
gilt dagegen in allen betrieben ab fünf Arbeitnehmern in Deutsch-
land. Der kreis der Akteure von Csr kann wesentlich größer sein 
(Arbeitnehmer, betriebsräte, gewerkschaften, unternehmen, nicht-
regierungsorganisationen ngo, Politik und Öffentlichkeit) als bei der 
Mitbestimmung, wo eine feststehende Auswahl aus betrieblichen Ar-
beitnehmervertretern, gewerkschaftsvertretern und vertretern der 
Arbeitgeberseite zusammenkommt. während Csr sich auf das Drei-
säulen-Modell mit einer ökonomischen, ökologischen und sozialen 
Dimension stützt, widmet sich die Mitbestimmung vorrangig unter-
nehmensinternen sozialen themen, die die beschäftigten unmittelbar 
betreffen. für gewerkschaften und betriebsräte, die von der einbin-
dung durch Mitbestimmung und der vertretung der interessen ihrer 
Mitglieder geprägt sind, kein direktes Mandat für Csr (vitols 2011, 
110-112). Allerdings, so vitols, ist eine einflussnahme der betriebs-
räte auf die Csr-bestrebungen ihrer firmen möglich, wenn diese be-
strebungen betriebliche Mitbestimmung tangieren, wie zum beispiel 
vereinbarkeit von familie und beruf, die gleichstellung von frauen 
und Männern oder die beschäftigung älterer.

bei der frage, wie gewerkschaften ihr engagement ausbauen kön-
nen, wird insbesondere mit einem weiteren vorschlag diskutiert: wie 
etwa könnte die Zahl internationaler rahmenvereinbarungen erhöht 
oder eine kombination aus freiwilligen Csr-Maßnahmen und rege-
lungen umgesetzt werden, wie es die eu-kommission vorsieht? Da-
nach sollen weitere internationale rahmenvereinbarungen (ifA) 
durch globale gewerkschaftsföderationen und multinationale unter-
nehmen (europäischen gewerkschaftsinstitutes für forschung, bil-
dung und Arbeits- und gesundheitsschutz 2012; fichter/sydow 
2008; ig Metall 2006) gefördert und Csr vorangetrieben werden, 
zumindest solange ein verbindliches und überprüfbares internationa-
les regelwerk fehlt (europäischen gewerkschaftsinstitutes für for-
schung, bildung und Arbeits- und gesundheitsschutz 2012; fichter/
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sydow 2008). Die globalen gewerkschaften sehen in internationalen 
rahmenvereinbarungen ihr ureigenstes instrument. Zwar wurde der 
begriff im Zusammenhang mit freiwilligen verhaltenskodizes von un-
ternehmen entwickelt. inhaltlich setzen sie sich aber vom regelungs-
gehalt deutlich ab. sie erfordern Mindestregelungsgehalte wie welt-
weite gültigkeit, ilo-kernarbeitsnormen, „Zulieferklausel(n)”. Das 
bedeutet, dass sich die vereinbarung eben nicht nur auf den Mutter-
konzern bezieht, sondern auch für tochterunternehmen und in An-
spruch genommene Zuliefererbetriebe gilt, sowie konkrete umset-
zungsvorschriften beinhaltet. internationale rahmenvereinbarungen 
sollen, so die intention, einen allgemeinen rahmen für den Abschluss 
weiterer vereinbarungen auf nationaler und lokaler ebene schaffen. 
entscheidend ist, dass hier Arbeitnehmervertreter bei der verhand-
lung und umsetzung beteiligt werden. Davon erhofft man sich, dass 
die vielen freiwilligen vereinbarungen in eine regulierte form ge-
bracht werden (vitolis 2011, 1-3). Auch für Aufsichtsräte werden 
Möglichkeiten der beteiligung gesehen. Als stakeholder7, die kraft 
gesetz ein Mitbestimmungsrecht haben, könnten unternehmensver-
treter die belegschaftsinteressen häufig im rahmen freiwilliger Csr-
initiativen einfordern. Der Ansatz von katrin vitols (2011, 110-112) 
sieht eine differenzierte lösung vor. in ihrer forschungsarbeit zum 
thema Csr sieht sie die rolle der gewerkschaften darin, Arbeitneh-
mervertreter in Csr-initiativen stärker zu beteiligen, um Arbeitneh-
merinteressen zu wahren. lange Zeit waren sie nur nebenakteure.

internationale Mitbestimmung – strukturen und instrumente 

Auf dem bundeskongress des Deutschen gewerkschaftsbundes im 
Mai 2010 lobte bundeskanzlerin Angela Merkel, wie erfolgreich die 
wirtschafts- und finanzkrise gemeistert wurde. Die Zusammenarbeit 
der gewerkschaften und Arbeitgeber bewertete sie als herausragend: 
„Die Mitbestimmung ist ein Pfund, mit dem wir wuchern können, ein 
Pfund, das wir haben und das unsere soziale Marktwirtschaft aus-
macht – deshalb ein klares bekenntnis dazu.” und „dieses gut der 
sozialen Marktwirtschaft müssen wir im übrigen auch als leitgedan-
ken in die globalisierung hineinbringen. Ansonsten werden alle re-
geln nichts nützen, wenn das Denken im sozialen Ausgleich und im 
Miteinander nicht wirklich weltweit kraft bekommt und so normal 
wird wie bei uns in Deutschland” (Die bundesregierung 2010, 4). 
würdigt man die worte der kanzlerin als Plädoyer für die deutsche 
Mitbestimmung und setzt diese in bezug zur globalisierung und ihren 
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folgen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer weltweit, so rückt 
die frage nach transnationaler betrieblicher und gewerkschaftlicher 
interessenvertretung (wieder) in den fokus. es stellt sich die frage, 
welche instrumente globaler Mitbestimmung es gibt und wie es um 
die Potenziale steht, um zum beispiel die ilo-kernarbeitsnormen in 
einem weltweiten konzern durchzusetzen und menschenwürdige Ar-
beitsbedingungen für alle zu schaffen. 

internationale Mitbestimmung ist mehrdimensional zu sehen. es geht 
um internationale branchen-gewerkschaftsbünde und um europäi-
sche/internationale betriebsratsstrukturen, um in unternehmen die 
Arbeitnehmerinteressen gegenüber dem Arbeitgeber wahrzunehmen. 
beide haben unterschiedliche handlungs- und wirkungsfelder. 

Der europäischer gewerkschaftsbund (egb) und der internationale 
gewerkschaftsbund (igb) vereinen internationale Dachverbände. Zu 
den kernaufgaben, die beide gremien beschäftigen, zählen ökologi-
sches und ökonomisches nachhaltiges wachstum und soziale gerech-
tigkeit. letzteres dient insbesondere dazu, die Arbeitnehmerinteressen 
weltweit zu vertreten, wobei sicherlich das spektrum vom kleinsten 
gemeinsamen nenner – den ilo-kernarbeitsnormen – bis hin zu mehr 
beteiligung der Arbeitnehmer an unternehmerischen entscheidungen 
durch Mitbestimmung reicht. Die Zusammenarbeit zwischen staaten 
soll verstärkt und die soziale Dimension der globalisierung, einschließ-
lich menschenwürdiger Arbeit und grundlegender Arbeitnehmerrechte, 
in den Mittelpunkt der entscheidungsprozesse gestellt werden. Das soll 
auch für die wichtigsten internationalen und europäischen institutio-
nen gelten, zum beispiel die weltbank, den internationalen währungs-
fonds, die welthandelsorganisation sowie die vereinten nationen und 
ihre sonderorganisationen, vor allem die internationale Arbeitsorgani-
sation (ilo). 

während der egb sich auf die Zusammenarbeit mit den europäischen 
Dachverbänden konzentriert, arbeitet der igb mit seinen global 
union federations (gufs) auf internationaler ebene, um wirksame 
regeln für mehr verantwortung der unternehmen zu erreichen. Ziel 
soll sein, einen internationalen rahmen für den sozialen Dialog und 
für tarifverhandlungen zu schaffen sowie systeme für eine verant-
wortungsvolle unternehmensführung, die die betriebsleitungen für 
die sozialen Auswirkungen ihrer geschäftstätigkeiten zur verantwor-
tung ziehen.
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wichtige Zwischenschritte sind zum beispiel die erklärung der g8-
staaten von 2007 in heiligendamm und der „rio + 20 gipfel”. sie 
sind deshalb wichtig, weil gewerkschaften einen nicht unerheblichen 
teil dazu beigetragen haben, dass sich staaten zu themen wie „sozi-
ale gestaltung der globalisierung” bekennen und verpflichtungen 
eingehen. 

2007 war es vor allem der Deutsche gewerkschaftsbund, der darauf 
hingewirkt hat, dass sich die g8-Mitgliedstaaten zu nachhaltigkeit 
und verantwortung verpflichteten. investitionen und wachstum soll-
ten mit verantwortung verbunden sein. Die Mitgliedstaaten unter-
zeichneten in der erklärung in heiligendamm sinngemäß, dass sie die 
soziale Dimension der globalisierung umsetzen und die weiterent-
wicklung der sozialen standards (inklusive der ilo-kernarbeitsnor-
men) in entwicklungs- und schwellenländern voranbringen wollen. 

im Juni 2012 fand der „rio+20 gipfel” statt. Alle 200 un-Mitglied-
staaten, verbände und ngos trafen sich, um 20 Jahre nach dem ers-
ten gipfel in rio im Jahre 1992 zu prüfen, wie es sich mit der umset-
zung der hochgesteckten Ziele zur nachhaltigen entwicklung verhält. 
schwerpunkte bilden zum einen fragen nachhaltigen wirtschaftens 
(green economy) im Zusammenhang mit dem gesamtkonzept der 
nachhaltigen entwicklung und der Armutsbekämpfung. hierzu hat der 
igb beispielsweise mit den globalen gewerkschaftsföderationen die 
unterstützende kampagne „grüne und menschenwürdige Arbeit” ge-
startet. hintergrund der idee der green economy ist, dass nicht nur 
zunehmend soziale ungleichheit in schwellen- und industrieländern 
eine gefahr unserer Zeit darstellt, sondern auch, dass die meisten in-
vestoren wegen des hohen wettbewerbsdrucks und mangelnder 
staatlicher kontrollen keine oder kaum umweltvorschriften einhalten. 
Das ist weder im hinblick auf Arbeitsplätze noch auf umweltschutz für 
unseren Planeten als nachhaltige entwicklung zu bezeichnen. soziale 
Mindeststandards sollen etabliert, es soll ökologisch nachhaltig inves-
tiert und gewirtschaftet werden, um wachstum und wohlstand für alle 
zu sichern. insbesondere letzteres ist eine ebenso wichtige forde-
rung, erinnern wir uns an das beispiel von thyssenkrupp, dem größ-
ten stahlwerk in lateinamerika. neben dem institutionellen gefüge 
der vereinten nationen, das eine neuausrichtung in diesem bereich 
erhalten soll, wird es eine thematische neuerung geben: es soll ein 
verbindlicher katalog globaler nachhaltigkeitsziele erarbeitet werden. 
Damit ist deutlich, dass die organisationen darauf hinwirken, durch 
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verhandlungen mit regierungen und anderen supranationalen organi-
sationen international geltende regelwerke als rahmenbedingungen 
zu verhandeln, in die wiederum soziale Mindeststandards integriert 
werden können. 

betrachtet man die Arbeit der gewerkschaften auf internationaler 
ebene losgelöst von ihren Dachverbänden, so ist seit einigen Jahren 
in den Aufbau und das vorantreiben der internationalen Arbeit eine 
neue Dynamik gekommen. nach einer ersten Aufbruchphase gewerk-
schaftlicher internationalisierung in den 1960er- und 1970er-Jahren 
hat sich die strategie für internationale gewerkschaftspolitik verän-
dert. historisch betrachtet, hatten sich die gewerkschaftlichen stra-
tegien eher an einem bedrohungsszenario orientiert: befürchtet 
wurde der Abbau oder die verlagerung von Arbeitsplätzen ins Aus-
land. Dementsprechend verstand man sich als „gegenmacht” zu den 
unternehmen, weniger als Partner. 

inzwischen ist eine veränderte strategie hin zu mehr Pragmatismus 
erkennbar. waren lange Zeit lobbyarbeit, das vorantreiben internati-
onaler regelwerke, ratifizierungen etc. an der tagesordnung, so 
haben gewerkschaften mittlerweile wiederentdeckt, dass internatio-
nale Arbeit in neuer gestalt nicht nur notwendig, sondern auch mög-
lich geworden ist. Dabei ist das feld der strategischen lobbyarbeit 
mehr in den fokus der internationalen gewerkschaftsverbände ge-
rückt. Mit internationalen rahmenvereinbarungen, die als gewerk-
schaftliches ur-instrument und als ergänzung zu den wachsenden 
Csr-verpflichtungen präsent sind, richten sich gewerkschaften neu 
aus und stellen sich den globalen herausforderungen. Die netzwerke 
der gufs (internationale branchengewerkschaften) schließen auf 
freiwilliger basis mit unternehmen internationale rahmenvereinba-
rungen ab, um soziale Mindeststandards weltweit voranzutreiben. 
kern sind die ilo-kernarbeitsnormen als das Minimum. strukturell 
und systematisch stehen die netzwerke zwischen den gewerkschaft-
lichen Dachverbänden igb und egb und den Arbeitnehmervertretern 
der europäischen betriebsräte. wohl eine der wichtigsten Aufgaben 
beim Aufbau transnationaler strukturen und bei der verhandlung 
über Abkommen ist es, die kommunikation zwischen peripheren kon-
zernstandorten und der konzernspitze sicherzustellen. (Müller u.a. 
2006). nachteilig ist, dass die gufs nur mit begrenzten personellen 
und finanziellen ressourcen arbeiten können. sie sind als organisati-
onen zweiten grades (das heißt sie arbeiten als internationale bran-
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chengewerkschaftsbünde für ihre nationalen gewerkschaften in in-
ternationalen büros, organisieren jedoch keine Mitglieder) sehr stark 
von ihren nationalen gewerkschaften und deren stärke in den einzel-
nen ländern abhängig. Je kleiner die nationale gewerkschaft ist, 
desto weniger finanzielle und personelle ressourcen stehen für inter-
nationale Arbeit zur verfügung. so ist es kaum möglich, ein transna-
tionales gewerkschaftsnetz aufzubauen, das weltweite Abschlüsse 
von internationalen rahmenvereinbarungen befördert, und gleichzei-
tig deren einhaltung sicherstellt.

Auch europäische (ebr) und weltbetriebsräte (wbr) haben inzwi-
schen ihre Arbeit intensiviert. im Zuge der globalisierung haben sie 
die transnationale betriebsratstätigkeit an die neuen Anforderungen 
anzupassen versucht. nach einigen lehrjahren haben sich die ebr 
und wbr inzwischen zu wirksamen verhandlungsgremien entwickelt. 
weltbetriebsräte sind noch recht junge gremien und mit zehn an der 
Zahl erst in der entstehungsphase.8 Allerdings finden sich für diese 
gremien auf internationaler ebene keine rechtliche grundlage, die 
zum beispiel dem deutschen betriebsverfassungsgesetz, wo Mitbe-
stimmungsrechte fest verankert sind, gleicht. Die innerbetriebliche, 
betriebsübergreifende und internationale handlungsfähigkeit der be-
triebsräte, die vielschichtige vertretungsproblematik sowie die viel-
fältigen facetten von betriebsratsarbeit sind betriebsverfassungs-
rechtlich abzusichern. soll das präventive handeln der betriebsräte, 
ihr einfluss auf die strategische Ausrichtung der unternehmen und 
ihre Durchsetzungsfähigkeit gestärkt werden, sind korrekturen erfor-
derlich (greifenstein/weber 2009, 1-4). wesentlich ist, dass sie 
durch finanzielle und personelle ressourcen und direkten Zugang zur 
konzernebene an wichtigen entscheidungen beteiligt werden. sie 
hätten so ein weitreichendes handlungspotenzial bei Arbeitsbedin-
gungen an einzelnen konzernstandorten.

Die frage nach formen und wegen arbeitspolitischer regulierungen 
auf globaler ebene kann sicherlich nicht abschließend bewertet wer-
den. trotz vieler widrigkeiten ist es gelungen, mit den internationa-
len rahmenvereinbarungen (irv) eine deutliche zahlenmäßige Dyna-
mik zu entfalten. internationale rahmenvereinbarungen sind mit 
betriebsvereinbarungen vergleichbar. wollte man also ein fazit zie-
hen, müsste man – ausgehend von der frage nach Qualität und 
reichweite der vorhandenen instrumente aus gewerkschaftlicher 
sicht – dazu kommen, dass es mit internationalen rahmenvereinba-
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rungen gelingen könnte, soziale Mindeststandards in weltumspan-
nenden konzernen zu etablieren. 

Als ergänzung zu den globalen gewerkschaftsverbänden sind sicher-
lich die welt- und europabetriebsräte als gremien auszubauen, um 
den Zugang auch in höchste konzernebenen sicherzustellen. elemen-
tar ist die beteiligung von gewerkschaften und Arbeitnehmervertre-
tern auf den verschiedenen ebenen. in einer Art Doppelstrategie 
kann es perspektivisch auf verschiedenen ebenen erreicht werden, 
soziale Mindeststandards für Menschen entlang der wertschöpfungs-
kette zu schaffen. es geht – und das soll ausdrücklich betont werden 
– nicht um eine globale gewerkschaftliche gegenmacht, die etabliert 
werden soll. vielmehr geht es um ein gemeinschaftliches Zusammen-
wirken, um auch an „harten” arbeits- und tarifpolitischen entschei-
dungen beteiligt zu sein, wie zum beispiel an lohn- und Arbeitszeit-
strukturen, Arbeitsbedingungen, standortsicherung. bis dahin ist es 
sicherlich noch ein weiter weg. erste ergebnisse sind mit „weichen” 
regulierungsinstrumenten zum beispiel von der ilo und der oeCD 
erreicht worden. immerhin existieren mit den ilo-kernarbeitsnor-
men und den oeCD-guidelines internationale regelwerke, zu denen 
sich immer mehr staaten bekennen und soziale Mindeststandards fi-
xieren. es scheitert bisher jedoch an der Durchsetzbarkeit. wie die 
oben dargestellte entwicklung aufzeigt, sind diese mangels sankti-
onsrecht als alleiniges Mittel nicht geeignet, um sozial- und arbeits-
politische standards zu sichern.

ein erster erfolg ist zumindest eine schärfung des bewusstseins in 
der gesellschaft und auch den unternehmen, dass ein wettbewerb 
ohne regeln gesellschaftlich nicht akzeptiert wird. hier hat die wirt-
schafts- und finanzkrise 2008 die sensibilisierung befördert. Die  
beschäftigten in multinationalen unternehmen und bei deren Zuliefe-
rern sind erst teil der globalisierungsgewinner, wenn Mindeststan-
dards etabliert und überwacht werden und menschenwürdige Arbeit 
ihr einkommen sichert. 

Christliche sozialethik und Globalisierung 

Die soziale gestaltung der globalisierung stellt auch die normativen 
wissenschaften vor eine große herausforderung. fragen der gerech-
tigkeit entgrenzen sich und verlangen nach neuen Antworten. Die 
fragen beziehen sich nicht mehr nur auf nationale kontexte, sondern 
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müssen global beziehungsweise international gestellt und dement-
sprechend auch im globalen kontext betrachtet und beantwortet 
werden. lebens- und Arbeitskontexte werden global, weshalb auch 
die fragen nach verantwortung der unternehmen im rahmen von 
wirtschaftlichem handeln global zu stellen sind: „wer ist verantwort-
lich und in welchem Maße?” „ welche institutionen sollten und könn-
ten den rechtsstaat wirkungsvoll in welchem Maße unterstützen?” 
„worin sieht die ethik die verantwortung für unternehmerisches han-
deln und in welchem Maße?” „welche Pflichten im sinne der gerech-
tigkeit haben wir schließlich als einzelne Personen?” Die rein ökono-
mische betrachtungsweise muss durch ein normatives korrektiv 
ergänzt werden, um eine Art „kompass” zu schaffen.

Christen können glaubensüberzeugungen immer wieder als korrektiv 
nutzen, um zu entscheiden, wie sie zu gesellschaftspolitischen ent-
wicklungen der Zeit stehen. Christliche ethik kann die aktuellen Dis-
kurse dadurch fördern, dass sie gerechtigkeitskriterien in die politi-
sche und öffentliche Debatte einbringt und die weltgesellschaft an 
ihre verantwortung erinnert.

Die christliche ethik stellt den Menschen an die oberste stelle; somit 
ist er Akteur und Ziel der globalisierung. „gut ist für den Menschen, 
was (…) ihm hilft, wahrhaft Mensch zu werden” (küsters/Mingenbach 
2004, 15). Die ethik beansprucht, begründet annehmen zu können, 
bestimmte güter seien bedingung für ein „gutes leben” und seien 
entsprechend als Minimalstandards für das leben bereitzustellen. Da 
die wirtschaft die Produktion, den gebrauch und die transaktionen 
von gütern und Dienstleistungen aber nicht alleine steuert und voll-
zieht, ist ein Austausch zwischen ethik, wirtschaft und Politik not-
wendig. Der wirtschaft kommt die verantwortung zu, Minimalstan-
dards für ein gutes leben auch in der Arbeitswelt allen Menschen zur 
verfügung zu stellen (haker 2007, 2).

verfassung und gesetzgeber haben den sozialpartnern in Deutsch-
land subsidiär weitreichende rechte zu geben. im rahmen von tarif-
verhandlungen gestalten gewerkschaften löhne, Arbeitszeiten, ur-
laub und freistellungszeiten, betriebliche Alterssicherung, Ausbildung 
und übernahme und vieles andere mit. Auch in krisenzeiten hat sich 
das Co-Management der betriebsräte für die sicherung von Arbeits-
plätzen und für die Absicherung des „guten lebens” insgesamt be-
währt. Mit der sozialpartnerschaft als organisierter verantwortungs-
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übernahme durch Arbeitgeber und gewerkschaften hat Deutschland 
ein wichtiges gestaltungselement für die Arbeitswelt etabliert.

Die katholische soziallehre ist keine wirtschafts- oder sozialwissen-
schaftliche theorie, die konkrete lösungsvorschläge zur krisenbe-
wältigung liefern könnte. Mit ihren Prinzipien bietet sie aber eine  
orientierungshilfe. sie ist weniger geeignet, konkrete handlungs-
empfehlungen abzuleiten, noch kann sie einen weg aus der krise 
oder gar eine garantie gegen krisen bieten. seit beginn der sozial-
verkündigung hat sie – ausgehend vom christlichen verständnis des 
Menschen – über das verhältnis von Mensch und wirtschaft nachge-
dacht. es lohnt sich daher, die aktuellen herausforderungen anhand 
der Prinzipien der katholischen soziallehre (gemeinwohl, Personali-
tätsprinzip, solidaritäts- und subsidiaritätsprinzip), die ihr zugrunde 
liegen, zu betrachten. 

Die soziale Marktwirtschaft organisiert die verteilung von gütern und 
ressourcen in erster linie über Markt und wettbewerb. Allerdings 
war ihren begründern ein wichtiges Ziel, den Markt sich nicht völlig 
ohne regeln zu überlassen und wohlstand für die Menschen zu er-
möglichen. soziale Marktwirtschaft setzt die grundwerte freiheit, so-
lidarität und gerechtigkeit für die ökonomische wirklichkeit um. sie 
zeichnet sich dadurch aus, dass sie wandelnden rahmenbedingungen 
angepasst werden kann und insofern ständig offen ist für gestaltung. 
sie ermöglicht, soziale gerechtigkeit, ökologische nachhaltigkeit und 
wirtschaftliche effizienz unter geänderten bedingungen stets neu zu 
verwirklichen.9 Die erfahrungen der letzten Jahre machen zudem 
deutlich, dass es nicht nur um politische rahmenbedingungen geht, 
sondern auch um die wertgrundlagen, die der gestaltung dieser rah-
menbedingungen, wie dem individuellen handeln aller wirtschafts-
subjekte, zugrunde liegen müssen.10 

Aufgabe ist es nun, die herausforderung dieser Zeit anzunehmen und 
die globalisierung sozial zu gestalten. es geht darum, die werte der 
sozialen Marktwirtschaft auf der globalen ebene zu verankern.11 Das 
Ziel wirtschaftlicher Prozesse besteht weder „in der vermehrten Pro-
duktion als solcher noch in der erzielung von gewinn oder Ausübung 
von Macht, sondern im Dienst am Menschen, und zwar am ganzen 
Menschen im hinblick auf seine materiellen bedürfnisse, aber ebenso 
auch auf das, was er für sein geistiges, sittliches, spirituelles und reli-
giöses leben benötigt” (Pastorale konstitution gaudium et spes, 11). 
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es hat sich gezeigt, dass schon seit langem das verhältnis von ei-
geninteresse zum gemeinwohl in eine soziale schieflage geraten ist. 
es gilt, verantwortliche in konzernen und unternehmen wieder für 
ihre entscheidungen, für ihr handeln – und eben auch für ihre fehl-
entscheidungen – in die Pflicht zu nehmen. verantwortung bedeutet, 
eine Perspektive einzunehmen, die über den tag und das eigene in-
teresse hinausgeht. für eine solidarische gesellschaft ist solidari-
sches und von gegenseitigem vertrauen geprägtes handeln grundvo-
raussetzung. Auch die wirtschaft braucht tugenden. 

über die frage der verantwortlichkeit für globale gerechtigkeit wird 
immer häufiger debattiert. Die frage nach der verantwortung, wie 
unmittelbar sie greift, wen sie in welchem umfang verpflichtet oder 
inwiefern sie überhaupt verpflichten kann, stellt sich auch die christ-
liche sozialethik. bis heute kann sie hierzu keine Antworten geben. 
in enzykliken wie Populorum progressio und sollicitudo rei socialis 
konzentrieren sich die forderungen auf mehr solidarität und ausrei-
chende gerechtigkeit unter den Menschen. Die verantwortung der 
Akteure hingegen bleibt am rande erwähnt. wer, wie und inwieweit 
die verantwortung für konkrete gerechtigkeitspflichten hat, blieb bis-
her unerwähnt und unerforscht (Mack, 1-8).

welche kriterien gibt es, um den grad der verantwortung ethisch be-
stimmen zu können? um deren Ausmaß und Zuständigkeit begrün-
den zu können, braucht auch die christliche sozialethik geeignete 
gerechtigkeitskriterien, deren erfüllung notwendig ist und die norma-
tiv verbindlich werden können.12 

solche kriterien oder indikatoren könnten als grundlage für (politi-
sche) entscheidungsprozesse dienen und die jeweilige entwicklung 
einzelner befördern. entscheidungen dürften nicht nur gesamtwirt-
schaftliches wachstum oder die Zuwächse im jeweiligen Pro-kopf-ein-
kommen beinhalten, sondern auch verringerung der Armut, Zuwachs 
an freiheit und entwicklungschancen für menschliche individuen. 
Auch andere kriterien wie die garantie von Menschenrechten, soziale 
Anspruchsrechte, durchschnittliche lebenserwartung, Alphabetisie-
rungsrate und bildungsstand, und kindersterblichkeit sollen eine rolle 
spielen, wenn es darum geht wirtschaftliches wachstum und den ent-
wicklungsgrad einzelner zu messen. Manche dieser kriterien werden 
im human Development index und in weiteren indizes bereits zur be-
urteilung der entwicklung von gesellschaften herangezogen. 
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Die christliche sozialethik nähert sich in zweierlei hinsicht einer kon-
kreten begriffsbestimmung für global geltende gerechtigkeitskriterien. 
ein Ansatz steht für ein egalitäres gerechtigkeitsprinzip zur garantie 
von universalgütern. grundgedanke ist, dass es einen generellen ge-
rechtigkeitsmaßstab für ein gutes leben geben muss, um zu messen, 
wie gut oder schlecht es Menschen ergeht, die von staatsführungen 
und politischen entscheidungen abhängig sind. letztendlich geht es 
darum, ein egalitäres kriterium für gerechtigkeit zu etablieren, das 
in einem Prozess der gerechten institutionenbildung so lange einge-
halten werden soll, bis alle individuen ein menschenwürdiges leben 
führen können.

neben diesem weit reichenden gerechtigkeitsbegriff wird der Ansatz 
des Differenzprinzips vertreten. es hat nicht das wohlergehen aller 
Menschen zum Ziel. nationale ökonomische ungleichheiten sind nur 
dann gerecht, wenn sie den größtmöglichen vorteil für die am meis-
ten benachteiligten hervorbringen. folgerichtig gilt dieser gedanke im 
nationalen kontext. ungleichheiten sind nur dann ungerecht, wenn sie 
negative Auswirkungen auf die basisstruktur einer gesellschaft 
haben. es sei egal, wie groß der unterschied zwischen Arm und reich 
weltweit ist. entscheidend sind die konsequenzen der wirtschaftlichen 
ungleichheiten, die diese auf die gesamtentwicklung der weltgesell-
schaft haben, und ob Mindeststandards eingehalten werden.

welchen Ansatz verfolgt die christliche sozialethik, um zu globalen 
gerechtigkeitskriterien zu gelangen? Anhand eines „normativen glo-
balen gerechtigkeitsbegriffs” könnte das Maß der verantwortung für 
globale gerechtigkeit bestimmt werden. konkrete Akteure könnten 
zur verantwortung für gerechtigkeit beziehungsweise ungerechtig-
keit herangezogen werden. besteht für die christliche sozialethik die 
gerechtigkeit in der gewährleistung der selbstorganisation der völ-
ker und in einem ergänzenden hilfeleistungsprinzip, das die interna-
tionale gemeinschaft verantwortet? oder plädiert christliche soziale-
thik für weitergehende egalitäre gerechtigkeitsansprüche, mit dem 
Ziel einer fundamentalen strukturellen reform der globalen ord-
nung? für eine gerechte institutionalisierung muss ein materielles 
gerechtigkeitskriterium hinzukommen, das die grundgüterversor-
gung fest zur ethischen Minimalbedingung macht (Mack, o.J.). 

Die katholische soziallehre schreibt jedem Menschen zu, ebenbild 
gottes zu sein. gerechtigkeit kann sich deshalb nicht nur am finden 
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eines formalen konsens‘ und staatlichen reglements ausrichten, son-
dern muss die Auswirkung für alle Menschen betrachten. Alle Men-
schen müssten gleichrangig in ihrer gottgegebenen würde ein gutes 
leben führen können. Dies ist nur möglich, wenn Menschen ein aus-
reichendes Maß an grundgütern und grundrechten besitzen. 

legt man das hauptaugenmerk auf die frage, ob ein „liberales Prin-
zip der hilfeleistung” oder ein „egalitäres Prinzip” zur globalen siche-
rung von universalgütern beiträgt und legt man weiter die darge-
stellten entwicklungen in bezug auf globale institutionen, soziale 
Minimalstandards und deren schleppende Durchsetzbarkeit für alle 
Menschen zugrunde, kommt man zu folgendem ergebnis: gerade 
freiwillige hilfeleistungsprinzipien, die in der katholischen soziallehre 
eine grundlegende rolle spielen, finden in einer globalen gesellschaft 
als wertemaßstab für ein verantwortungsvolles unternehmerisches 
handeln wenig beachtung.

insofern wird deutlich, dass internationale regelungen und sanktio-
nen für eine erfolgreiche bekämpfung von Armut und Durchsetzung 
menschenwürdiger Arbeitsbedingungen von zentraler bedeutung 
sind. Christliche ethik kann eine soziale globalisierung dadurch för-
dern, dass sie realisierbare gerechtigkeitskriterien in die politische 
Debatte einbringt. 

verantwortung der konsumenten 

nicht zuletzt ist die frage zu beantworten, welche verantwortung  
uns konsumenten für eine soziale gestaltung der globalisierung zu-
kommt. gibt es sie überhaupt und wenn ja, wie ist diese ausgestal-
tet? Damit beschäftigt sich auch die enquete-kommission „wachs-
tum, wohlstand, lebensqualität” des Deutschen bundestages.13 
welche Macht haben konsumenten, welche einstellungen informie-
ren kaufentscheidungen, und wie kann der tägliche bedarf „global 
gerecht” gedeckt werden?

„Das welthemd” (uchatius 2010) spricht über den Moderiesen h&M, 
der einerseits gegen Ausbeutung eintritt, andererseits kleidung für 
ein paar euro verkauft. Der Artikel begibt sich auf die suche „nach 
dem geheimnis des billigen t-shirts” und stellt nüchtern dar, warum 
ein einfaches, weißes t-shirt für den weltkonsumenten für 4,95 euro 
zu haben ist und wie h&M trotzdem noch gewinn am verkauf erwirt-
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schaften kann. „geld regiert die welt” ist keine neue erkenntnis. sie 
gewinnt an brisanz im Zusammenhang mit der frage, wem das geld 
gehört und wem damit die Macht zukommt, mit der die erde be-
herrscht wird? sie kommt nicht den reichsten Männern der welt wie 
beispielsweise bill gates oder warren buffet zu, die knapp fünfzig 
Milliarden Dollar in ihrem Privatbesitz haben. Der reichtum der 
reichsten Männer ist verglichen mit dem besitz all derer, die jeden 
tag durch fußgängerzonen und shoppingcenter laufen, gering.

knapp 1,5 Milliarden Menschen, 20 Prozent der weltbevölkerung, ver-
fügen über genug geld, um kleider von h&M anzuziehen. soziologen 
nennen sie „die globale konsumentenklasse”. sie verfügen über ein 
geschätztes vermögen von 185 billionen Dollar. es sind Menschen, 
derentwegen es werbeagenturen, topmodels und imagekampagnen 
gibt. sie sind es, die das t-shirt von h&M kaufen. sie sind es auch, 
die anfangen könnten, fragen zu stellen. warum verlangt h&M von 
den fabrikmanagern in südostasien nur, den jeweiligen Mindestlohn 
zu zahlen und nicht einen lohn, von dem näherinnen angemessen 
leben könnten? weshalb wird die einhaltung von verhaltenskodizes 
und globalen Abkommen, die menschenwürdige Arbeitsbedingungen14 
und bezahlung schaffen könnten, nur von den unternehmen selbst 
überwacht und nicht von unabhängigen kontrolleuren?

weitere fragen betreffen direkt den konsum: warum kauft man ein  
t-shirt, das kaum mehr kostet als der kaffee um die ecke? würde es 
schmerzen, den Preis von zwei oder drei kaffees zu bezahlen wenn 
dafür allen genug geld bliebe, um zu leben? Diese frage sollten wir 
uns stellen, wenn wir nicht selbst am rande des sozialen existenzmi-
nimums leben. könnten wir für ein t-shirt nicht einen höheren Preis 
bezahlen?15 Die meisten stellen sich allerdings diese fragen nicht und 
kaufen einfach, ohne zu hinterfragen. hier beginnt die verantwortung 
für eine soziale gestaltung der globalisierung, die wir konsumenten 
jeden tag leisten könnten. gleichzeitig ist es für den verbraucher oft 
nicht zu erkennen, wie und unter welchen bedingungen produziert wird. 
und weiter wird es für den konsumenten in den entwickelten ländern 
eine kaum zu bestehende große herausforderung, den gesamten le-
bensbedarf mit fairtrade-Produkten – von kaffee, kakao und bananen 
bis hin zu t-shirts, Anzügen und sportartikeln – zu decken. 

vor einiger Zeit war in den Medien zu lesen, dass eine deutsche han-
delskette, die in ihren läden hauptsächlich bio- und fairtrade-Pro-
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dukte verkauft, ihren Auszubildenden und Mitarbeitern keinen Min-
destlohn zahlt (Dowideit 2012). uns konsumenten darf dies nicht 
gleichgültig sein. es zur kenntnis zu nehmen und entsprechend zu 
handeln ist teil unserer verantwortung für eine soziale gestaltung 
der weltgesellschaft.

 

1| Vgl. Globalisierungskritiker stehen für eine veränderte Globalisierung und 
ihre soziale Gestaltung. Globalisierungsgegner hingegen lehnen Globalisie-
rung vollständig ab und wollen internationale Verflechtungen reduzieren, 
wobei die Anzahl der Gesellschaftskritiker größer und stärker präsent ist 
mit NGOs, Gewerkschaften, kirchlichen Verbänden, soziale Verbände, 
bekannte Wissenschafter wie zum Beispiel Joseph E. Stieglitz. Zu finden 
sind die Erklärungen unter anderem im Klett Buchverlag Download unter: 
www2.klett.de/sixcms/list.php?page=geo_infothek&node=Globalisierung&
miniinfothek=&article=Infoblatt+Globalisierungskritik (Zugriff am 
30.1.2013).

2| Auf die OECD-Leitsätze wird an anderer Stelle vertieft eingegangen.
3| „Menschenwürdiges Einkommen in der globalen Welt”, Eine Orientierungs-

hilfe der Deutschen Kommission Justitia et Pax und des Deutschen 
Gewerkschaftsbundes 2012, Download unter: http://www.justitia-et-pax.
de/Menschenwuerdiges_Einkommen_d.pdf (Zugriff am 4.2.2013)

4| OECD-Länder: Australien, Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, 
Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Island, Italien, Japan, 
Kanada, Luxemburg, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, 
Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Spanien, Südkorea, 
Tschechien, Türkei, Ungarn, USA – weitere neun Länder haben sich 
verpflichtet: Argentinien, Brasilien, Chile, Estland, Israel, Lettland, 
Litauen, Rumänien, Slowenien.

5| Für ein deutsches Unternehmen in China (OECD-Mitgliedsland in einem 
Nicht-Mitgliedsland), für ein deutsches Unternehmen in den USA (sowohl 
Deutschland als auch die USA sind OECD-Länder), für ein deutsches multi-
nationales Unternehmen in Deutschland (DGB/ DGB-Bildungswerk 2007: 
Globalisierung sozial gestalten – Internationale Arbeits- und Sozialstan-
dards weltweit. 

6| Im CSR-Forum der Bundesregierung sind Spitzenverbände der Wirtschaft, 
sowie der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften vertreten. 

7| Stakeholder (engl. Stake: Einsatz oder Anteil) sind Personen oder Grup-
pen, die ein berechtigtes Interesse am Verlauf oder Ergebnis eines 
Prozesses oder Projektes hat. 

8| Weltbetriebsräte gibt es bei: Daimler, Electricité de France, Impregilo, 
Lego, Renault, Rhodia, Rolls Royce, Skandia, SKF und VW.

9| Vgl. Aussagen der Enzyklika Caritas in veritate, von Papst Benedikt XVI., 
Drittes Kapitel, Brüderlichkeit, Wirtschaftlichkeit und Entwicklung der 
Zivilgesellschaft (Rn. 36 und 37).

10| Ebd.
11| Ebd (Rn. 36 und 39).
12| Mack: Im Wesentlichen bezieht sich die weitere Darstellung zur Annäh-

rung an Gerechtigkeitskriterien auf zwei Autoren, die sich in unterschied-
licher Weise mit dem Gerechtigkeitsmaßstab beschäftigt haben: Thomas 
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Pogge und John Rawls. Thomas Pogge geht davon aus, dass ein genereller 
Gerechtigkeitsmaßstab für ein gutes Leben erforderlich ist, um zu messen, 
wie gut oder schlecht es den von bestimmten sozialen Institutionen 
betroffenen Menschen ergeht (Mack o.J., 4-6).

13| Einsetzungsbeschluss unter http://dipbt.bundestag.de/dip21/
btd/17/038/1703853.pdf (Zugriff am 10.2.2013).

14| Menschenunwürdige Bedingungen sind unter anderem: Armutslöhne, 
gesundheitsschädliche Arbeitsplätze und Arbeitsstunden, die ihre Grenzen 
jenseits der von der ILO vorgeschlagenen 48 Stunden pro Woche finden.

15| Allerdings wird auch hochpreisige Bekleidung oft unter menschenunwür-
digen Bedingungen hergestellt.
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